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Informationsvorlage 
Vorlagen Nr.  

IV/037/2014 

 

öffentlich 

Neue Trägerschaft für die kirchlichen Kindergärten Spetzerfehn und 
Wiesedermeer 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, 
Soziales und Kultur 

24.04.2014 Kenntnisnahme öffentlich  

 

 
Sachverhalt: 

 
Bekanntlich werden die Kindergärten in Spetzerfehn und Wiesedermeer von den 
Kirchengemeinden Spetzerfehn und Marcardsmoor betrieben. Die Stadt Wiesmoor und die 
Nachbargemeinden Großefehn und Friedeburg sind über so genannte 
Betriebsführungsverträge an diesen Kindergärten im Rahmen einer anteiligen Defizitabdeckung 
beteiligt. Nunmehr haben die Kirchengemeinden angekündigt, ihre Trägerschaft zugunsten 
eines Regionalen Verbandes aufgeben zu wollen. Vorgesehen ist, diese möglichst bereits ab 
dem 01.08.2014 auf Kirchenkreisverbandsebene anzusiedeln. Der Kirchenkreisverband 
Ostfriesland-Nord, welcher sich aus den ehemaligen Kirchenkreisämtern Aurich, Harlingerland 
und Norden zusammensetzt, soll fortan die Trägerschaft von insgesamt 25 Kindergärten in 
diesem Bereich übernehmen. Begründet wird dieses Vorhaben mit den gestiegenen 
Anforderungen im Bereich der Haushaltsführung, der Personalleitung und der pädagogischen 
Inhalte. Der ehrenamtlich besetzte Kirchenvorstand könne dieses in aller Regel nicht mehr 
leisten. Fortan werden diese Aufgaben von einem betriebswirtschaftlichen und einem 
pädagogischen Leiter auf Verbandsebene wahrgenommen. Die Kirchengemeinde soll sich 
verstärkt um die pädagogischen und religionspädagogischen Inhalte kümmern und soll 
weiterhin an einigen Aufgaben beteiligt werden. 
 
Nach den Beschlussfassungen in den kirchlichen Gremien ist eine offizielle Beteiligung der 
Kommunen, vermutlich in den Monaten Mai und Juni, mit dem Ziel des Abschlusses eines 
Übergabevertrages geplant. Da die Kommunen Vertragspartner sind, kommt ohne Zustimmung 
der jeweiligen Kommunen keine Einigung und damit kein neuer Vertrag zustande. Die 
Vertragsmodalitäten sind den Kommunen noch nicht bekannt gegeben worden. Sobald hier 
weitere Ergebnisse vorliegen, wird die Verwaltung weiter berichten.   
 
 

 
Finanzierung: 

 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
 

Anlagenverzeichnis: 
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